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Gesetze im Bereich der Telekommunikation

• Grundgesetz (GG)

• Strafgesetzbuch (StGB)

• Telekommunikationsgesetz (TKG)

• BOS-Funkrichtlinie

• PDV/DV 810 „Dienstvorschrift für den Fernmeldebetriebsdienst“

• (§ 39 LBKG - Regelungen zur Datenerhebung )

• (§ 29 LRettDG - Regelungen zur Datenverarbeitung / Informationsübermittlung )
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Grundlagen

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Sprechfunkdienst unterliegen 
der Verschwiegenheitspflicht. Das Strafgesetzbuch unterscheidet 
zwischen "Amtsträger" (Nr. 2) und "für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichteter" (Nr. 4). 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Sprechfunk der BOS, die keine 
Amtsträger (z.B. Wehrführer) sind, müssen nach dem 
Verpflichtungsgesetz (Art. 42 EGStGB 3) förmlich verpflichtet 
werden. Die Verpflichtung ist auf der Verpflichtungserklärung 
festzuhalten.

Am Sprechfunkverkehr darf nur derjenige teilnehmen, der förmlich 
verpflichtet wurde und die Sprechfunkberechtigung erworben hat.
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Grundgesetz

Artikel 10 - Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind 

unverletzlich.

Artikel 76 – Ausschließliche Gesetzgebung

Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:
… 7. das Postwesen und die Telekommunikation
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Strafgesetzbuch

§ 201 Abs.3 - Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

§ 203 Abs.2 - Verletzung von Privatgeheimnissen

§ 331 - Vorteilsannahme

§ 332 - Bestechlichkeit

§ 353b - Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer 

besonderen Geheimhaltungspflicht

§ 358 - Nebenfolgen
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Telekommunikationsgesetz (TKG)

• ersetzt das Fernmeldeanlagengesetz (FAG)
• trat am 01. August 1996 in Kraft

(zuletzt geändert am 21.12.2007)

• besteht aus 11 Teilen, besonders interessant sind die

Teile 5, 7 und 10
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Gliederung des Telekommunikationsgesetz

• Teil 5: Frequenzordnung

• Teil 7: Fernmeldegeheimnis, Datenschutz und öffentliche Sicherheit

• Teil 10: Strafvorschrift
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Telekommunikationsgesetz - Teil 5

• regelt die Frequenzzuteilung
(Frequenzbereichszuordnung und Frequenznutzungsplanordnung)

• jede Frequenznutzung bedarf einer vorherigen Frequenzzuteilung

• die Frequenzzuteilung erfolgt auf Antrag über die Oberste 
Landesbehörde bei der Bundesnetzagentur. 

• regelt die Überwachung der Frequenznutzung und die 
Außerbetriebnahme von Funkanlagen
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Telekommunikationsgesetz – Teil 7

§ 89 Abhörverbot, Geheimhaltungspflicht der Betreiber von 
Empfangsanlagen

"Mit einer Funkanlage dürfen Nachrichten, die für die Funkanlage nicht 
bestimmt sind, nicht abgehört werden. Der Inhalt solcher 
Nachrichten, sowie die Tatsache ihres Empfangs dürfen, auch wenn 
der Empfang unbeabsichtigt geschieht, anderen Personen nicht 
mitgeteilt werden."
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Telekommunikationsgesetz – Teil 10

§ 148 Strafvorschrift 

Mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer entgegen § 89 eine Nachricht abhört oder den 
Inhalt einer Nachricht oder die Tatsache ihres Empfangs anderen 
mitteilt. 
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BOS-Funkrichtlinie

„ Bestimmungen für Frequenzzuteilungen zur Nutzung für das 
Betreiben von Funkanlagen der

Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) “

Die BOS-Funkrichtlinie sichert den BOS ausreichen Funkverbindungen 

und verhindert gegenseitige Störungen durch Regelungen

• zur Nutzung von Frequenzen

• zum Funkbetrieb und

• zur Zusammenarbeit der BOS
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BOS gem. BOS-Funkrichtlinie sind:

• Die Polizeien des Bundes und der Länder

• Die Bundeszollverwaltung

• Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW)

• Die kommunalen Feuerwehren, staatl. Anerkannte Werkfeuerwehren, sowie sonstige 

öffentl. Feuerwehren

• Die Katastrophenschutzbehörden der Länder, öffentl. Einrichtungen des 

Katastrophenschutzes und nach Landesrecht im Katastrophenschutz mitwirkende 

Organisationen

• Die behördlichen Träger der Notfallrettung

• Die mit Sicherheits- und Vollzugsaufgaben gesetzlich beauftragten Behörden und 

Dienststellen
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Dienstvorschriften für das Fernmeldewesen
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PDV / DV 810

Regelungen zu den Kapiteln:

• Allgemeines
• Dienstbetrieb
• Nachrichten
• Fernmeldeverkehr
• Durchführung des Fernschreibeverkehrs
• Durchführung des Telegrafiefunkverkehrs
• Durchführung des Sprechfunkverkehrs
• Durchführung des Fernsprechverkehrs
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Noch Fragen ?

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit !

Norbert Häger
Landesfernmeldereferent Hessen
Adalbert-Stifter-Str. 15
65375 Oestrich-Winkel

norbert.haeger@malteser.org

mailto:norbert.haeger@malteser.org

